
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Ärztegesetz 1998 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 169/1998 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2003 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 56 

Inkrafttretensdatum 

31.12.2003 

Abkürzung 

ÄrzteG 1998 

Index 

82/03 Ärzte, sonstiges Sanitätspersonal 

Text 

Ordinationsstätten 

§ 56. (1) Der Arzt ist verpflichtet, seine Ordinationsstätte 

 1. in einem solchen Zustand zu halten, dass sie den hygienischen Anforderungen entspricht, 

 2. den fachspezifischen Qualitätsstandards entsprechend zu betreiben und 

 3. durch eine entsprechende äußere Bezeichnung kenntlich zu machen. 

(2) Der Amtsarzt der Bezirksverwaltungsbehörde hat die Ordinationsstätte zu überprüfen, wenn 
Umstände vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, daß sie den im Abs. 1 Z 1 angeführten 
Voraussetzungen nicht entspricht. Der Überprüfung ist ein Vertreter der Ärztekammer beizuziehen. 
Entspricht die Ordinationsstätte nicht den hygienischen Anforderungen, ist dem Arzt die Behebung der 
Mängel innerhalb einer angemessenen Frist aufzutragen. 

(3) Kommt bei der Überprüfung zutage, daß Mißstände vorliegen, die für das Leben und die 
Gesundheit von Patienten eine Gefahr mit sich bringen können, ist die Sperre der Ordinationsstätte bis zur 
Behebung dieser Mißstände von der Bezirksverwaltungsbehörde zu verfügen. 

(4) Die Art und Form, wie die Ordinationsstätte bezeichnet wird, darf allgemeine Interessen des 
Berufsstandes der Ärzte, insbesondere das Ansehen der Ärzteschaft, nicht beeinträchtigen. Die 
Österreichische Ärztekammer hat unter Bedachtnahme auf die allgemeinen Interessen des Berufsstandes 
der Ärzte, insbesondere das Ansehen der Ärzteschaft, nähere Vorschriften über die Art und Form der 
äußeren Bezeichnung der ärztlichen Ordinationsstätten zu erlassen. 
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